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(54) Schalenartiges Behältnis und Faltschachtel

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein schalen-
artiges Behältnis aus Karton, Papier oder dergleichen,
insbesondere zur Aufnahme und zum Anbieten von
Esswaren, wobei das Behältnis aus mindestens drei
Seitenwänden (12, 14, 16, 18, 20, 22) und einem Bo-
denelement (26) besteht, wobei die Seitenwände (12,
14, 16, 18, 20, 22) aus einem einstückigen Zuschnitt
hergestellt sind und zwischen den Seitenwänden (12,
14, 16, 18, 20, 22) jeweils zwei mit den jeweiligen Sei-
tenwänden (12, 14, 16, 18, 20, 22) über eine Biegelinie
(62, 64) verbundene und miteinander über eine Falzlinie
(32) verbundene Zwischenwände (28, 30) ausgebildet
sind, derart, dass die Zwischenwände (28, 30) in einem
zusammengefaltetem Zustand des Behältnisses jeweils
nach Innen ragen, wobei die Zwischenwände (28, 30)
an dem dem Bodenelement (26) gegenüberliegenden
Ende in der Verlängerung der Falzlinie (32) mindestens
eine nach oben hin offene Ausnehmung (34) aufweisen.
Die Erfindung betrifft weiterhin eine Faltschachtel, ins-
besondere zur Aufnahme und zum Anbieten von Ess-
waren, bestehend aus einem erfindungsgemäßen
schalenförmigen Behältnis und einem auf das Behältnis
aufsetzbarem Deckel (38).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein schalen-
artiges Behältnis aus Karton, Papier oder dergleichen,
insbesondere zur Aufnahme und zum Anbieten von
Esswaren, wobei das Behältnis aus mindestens drei
Seitenwänden und einem Bodenelement besteht, wo-
bei die Seitenwände aus einem einstückigen Zuschnitt
hergestellt sind und zwischen den Seitenwänden je-
weils zwei mit den jeweiligen Seitenwänden über eine
Biegelinie verbundene und miteinander über eine Falz-
linie verbundene Zwischenwände ausgebildet sind. Die
Erfindung betrifft weiterhin eine Faltschachtel.
[0002] Derartige schalenartige Behältnisse sind be-
kannt. Entsprechende Behältnisse und Faltschachteln
werden insbesondere zur Aufbewahrung von Lebens-
mitteln wie zum Beispiel Süßwaren verwendet. So be-
schreibt die DE 201 099 83.7 eine Schachtel zur Auf-
nahme und zum Anbieten von Esswaren mit einem
Schachtelunterteil und einem darauf aufstülpbaren
Deckel, wobei die Seitenwände des Schachtelunterteils
zur Vergrößerung der Einfüll- und Entnahmeöffnung mit
nach innen zeigenden, dreieckigen Faltlaschen verse-
hen sind. Die einzelnen Seitenwände bestehen dabei
aus Seitenwandunterteilen und Seitenwandoberteilen,
die durch parallel zum Boden verlaufende Biegelinien
voneinander getrennt sind. Die Unter- und Oberteile der
Seitenwände sind dabei durch daran angesetzte Klebe-
laschen miteinander verbunden. Nachteilig an diesem
bekannten schalenartigen Behältnis ist jedoch, dass so-
wohl die Unter- wie auch Oberteile der Seitenwände mit-
einander verklebt sind. Dadurch wird einerseits die Her-
stellung derartiger Behältnisse erschwert, da hierbei zu-
sätzliche Klebepunkte maschinell aufgetragen werden
müssen. Zudem wird durch die Verklebung der maxima-
le Durchmesser der Einfüll- und Entnahmeöffnung be-
grenzt. Entsprechendes gilt für den minimalen Öff-
nungsdurchmesser, bei dem üblicherweise ein Deckel-
element auf das schalenartige Behältnis aufgesetzt
wird. Bei einem weiteren bekannten Behältnis sind an
den Boden eines Unterteils die die seitlichen Begren-
zungen bildenden Seitenwände angesetzt. Zwischen
den einzelnen Seitenwänden liegen Faltlaschen, die
mittig durch eine Soll-Biegelinie unterteilt sind. Nach
dem Aufrichten der einzelnen Seitenwände, d.h. wenn
sie senkrecht zum Boden stehen, ist jede Faltlasche
doppellagig nach innen gerichtet. Die Faltlaschen er-
strecken sich über die gesamte Höhe der Seitenwände.
Dadurch wird wiederum der maximale Durchmesser der
Einfüll- und Entnahmeöffnung begrenzt.
[0003] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung ein gattungsgemäßes schalenartiges Behältnis
bereitzustellen, welches einfach herstellbar und in ge-
faltetem Zustand leicht befüllbar und verschließbar aus-
gebildet ist und zudem einen größeren maximalen
Durchmesser der Einfüll- und Entnahmeöffnung ausbil-
det.
[0004] Es ist weiterhin Aufgabe der vorliegenden Er-

findung eine entsprechend vorteilhafte Faltschachtel
bereitzustellen.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgaben dienen ein gat-
tungsgemäßes schalenartiges Behältnis und eine Falt-
schachtel gemäß den Merkmalen der Ansprüche 1 und
10.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Un-
teransprüchen beschrieben.
[0007] Ein erfindungsgemäßes schalenartiges Be-
hältnis weist mindestens drei Seitenwände und ein Bo-
denelement auf, wobei die Seitenwände aus einem ein-
stückigen Zuschnitt hergestellt sind und zwischen den
Seitenwänden jeweils zwei mit den jeweiligen Seiten-
wänden über eine Biegelinie verbundene und miteinan-
der über eine Falzlinie verbundene Zwischenwände
ausgebildet sind. Erfindungsgemäß ragen die Zwi-
schenwände in einem zusammengefalteten Zustand
des Behältnisses jeweils nach innen, wobei die Zwi-
schenwände an dem dem Bodenelement gegenüberlie-
genden Ende in der Verlängerung der Falzlinie minde-
stens eine durchgehende Ausnehmung aufweisen.
Durch diese Ausnehmung ist vorteilhafterweise ge-
währleistet, dass sich die Zwischenwände nicht über die
gesamte Höhe der Seitenwände erstrecken. Somit ist
es möglich, dass die Seitenwände in zusammengefal-
tetem Zustand einen größeren maximalen Durchmes-
ser der Einfüll- und Entnahmeöffnung ausbilden. Dabei
ist jedoch die Stabilität der Seitenwände beim Befüllen
des Behältnisses mit Waren gewährleistet, da die Sei-
tenwände über die Zwischenwände und die zumindest
teilweise ausgebildete Falzlinie über die Länge der Falz-
linie ein stabiles Unterteil ausbilden. Zudem können die
Seitenwände in zusammengefaltetem Zustand des Be-
hältnisses eine erste und eine zweite Öffnung des Be-
hältnisses mit einem ersten und einem zweiten Durch-
messer ausbilden, wobei der zweite Durchmesser grö-
ßer ist als der erste und der erste Durchmesser zum er-
leichterten Aufsetzen eines Deckelelementes und der
zweite Durchmesser zur Vergrößerung der Einfüll- und
Entnahmeöffnung dient.
[0008] Ein derartiges erfindungsgemäßes Behältnis
ist zudem leicht herstellbar, da keinerlei Verklebungen
im Bereich der oberen Abschnitte der Seitenwände not-
wendig sind.
[0009] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Behältnisses ist die Ausnehmung sym-
metrisch oder asymmetrisch zur Falzlinie ausgebildet.
Dabei kann die Länge der Ausnehmung kleiner sein als
die Länge der Falzlinie. Zudem kann die Ausnehmung
U- oder V-förmig ausgebildet sein. Schließlich kann die
Ausnehmung im Bereich des Kontakts mit den jeweili-
gen Seitenwänden und/oder im Bereich der Falzlinie
vorteilhafterweise abgerundet ausgebildet sein. Durch
diese vorteilhaften Ausgestaltungen ist eine sehr hohe
Stabilität des Behältnisses gewährleistet, insbesondere
auch in geöffnetem Zustand. Zudem erleichtern die ge-
nannten Ausgestaltungen der Ausnehmung das Einfül-
len von Waren in das Behältnis.
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[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist das Bodenelement als Dreieck, Qua-
drat, als Rechteck oder als regelmäßiges oder unregel-
mäßiges Vieleck ausgebildet. Eine derartige Ausgestal-
tung des Bodenelementes ermöglicht eine Vielzahl von
Behälterformen, die sich vorteilhafterweise dem jewei-
ligen Füllgut anpassen können. Die Seitenwände sind
dabei durch daran angesetzte Klebelaschen mit dem
Bodenelement verbunden. Es ist aber auch möglich,
dass die Seitenwände durch daran angesetzte Klebela-
schen mit dem Bodenelement verbunden sind und eine
der Klebelaschen als Bodenelement ausgebildet ist.
Letztere Ausgestaltung ermöglicht den einstückigen Zu-
schnitt der Seitenwände und des Bodenelementes.
[0011] Eine erfindungsgemäße Faltschachtel, insbe-
sondere zur Aufnahme und zum Anbieten von Esswa-
ren, besteht aus einem schalenförmigen Behältnis wie
im Vorhergehenden beschrieben und einem auf das Be-
hältnis aufsetzbaren Deckel.
[0012] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus einem in den Figuren
dargestelltem Ausführungsbeispiel. Es zeigen

Figur 1 eine schematische Darstellung eines ein-
stückigen Zuschnitts der Seitenwände eines
erfindungsgemäßen Behältnisses;

Figur 2 eine schematische Darstellung eines Boden-
elements des erfindungsgemäßen Behält-
nisses gemäß Figur 1; und

Figur 3 eine schematische Darstellung eines Dek-
kels des erfindungsgemäßen Behältnisses
gemäß den Figuren 1 und 2.

[0013] Die Figur 1 zeigt in einer schematischen Dar-
stellung einen einstückigen Zuschnitt von Seitenwän-
den 12, 14, 16, 18, 20, 22 einer Ausführungsform des
schalenartigen Behältnisses aus Karton, Papier oder
dergleichen. Das schalenartige Behältnis wird dabei
insbesondere zur Aufnahme und zum Anbieten von
Esswaren verwendet. In dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel weist das Behältnis sechs Seitenwände
12, 14, 16, 18, 20, 22 auf. Die Seitenwände 12, 14, 16,
18, 20, 22 weisen jeweils Klebelaschen 24 auf, die zur
Verbindung mit einem Bodenelement 26 (vergleiche Fi-
gur 2) dienen. Zwischen den Seitenwänden 12, 14, 16,
18, 20, 22 sind jeweils zwei mit den jeweiligen Seiten-
wänden 12, 14, 16, 18, 20, 22 über eine Biegelinie 62,
64 verbundene und miteinander über eine Falzlinie 32
verbundene Zwischenwände 28, 30 ausgebildet. Die
Zwischenwände 28, 30 ragen dabei in einem zusam-
mengefalteten Zustand des Behältnisses jeweils nach
innen. Man erkennt, dass die Zwischenwände 28, 30 an
dem dem Bodenelement 26 gegenüberliegenden Ende
in der Verlängerung der Falzlinie 32 jeweils eine durch-
gehende, nach oben offene Ausnehmung 34 aufweisen.
Die Ausnehmung 34 ist dabei symmetrisch zur Falzlinie

32 ungefähr U-förmig ausgebildet. Im Bereich des Kon-
takts mit den jeweiligen Seitenwänden 12, 14, 16, 18,
20, 22 und im Bereich der Falzlinie 32 ist die Ausneh-
mung 34 dabei jeweils abgerundet ausgebildet. Es ist
aber auch möglich, dass die Ausnehmung asymme-
trisch zur Falzlinie 32 ausgebildet ist. Auch sind V-för-
mige Ausbildungen der Ausnehmung 34 denkbar. Des
Weiteren erkennt man, dass die Länge der Ausneh-
mung 34 in dem dargestellten Ausführungsbeispiel klei-
ner ist als die Länge der Falzlinie 32.
[0014] Eine derartige Ausgestaltung bewirkt, dass die
Seitenwände 12, 14, 16, 18, 20, 22 in zusammengefal-
tetem Zustand des Behältnisses eine erste und zweite
Öffnung des Behältnisses mit einem ersten und zweiten
Durchmesser ausbilden. Dabei ist der zweite Durch-
messer größer als der erste. Der erste Durchmesser
dient dabei zum erleichterten Aufsetzen eines Deckel-
elements 38 (vergleiche Figur 3) und der zweite Durch-
messer erlaubt eine Vergrößerung einer Einfüll- und
Entnahmeöffnung des schalenartigen Behältnisses.
[0015] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel wei-
sen die Seitenwände 12, 14, 16, 18, 20, 22 jeweils Kle-
belaschen 24 zur Verbindung mit dem Bodenelement
26 auf. Es ist aber auch denkbar, dass eine der Klebe-
laschen als Bodenelement ausgebildet ist. Dadurch er-
gibt sich eine einstückige Ausbildung der Seitenwände
mit dem Bodenelement.
[0016] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind
die Seitenwände 12, 22 über eine Klebelasche 36 ver-
bunden, wobei die Klebelasche 36 an einer Zwischen-
wand 30 anliegt.
[0017] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung
des Bodenelementes 26. Man erkennt die sechseckig
symmetrische Ausgestaltung des Bodenelementes 26.
Es ist aber auch möglich, dass das Bodenelement 26
als Dreieck, Quadrat, als Rechteck oder als regelmäßi-
ges oder unregelmäßiges Vieleck ausgebildet ist.
[0018] Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Deckels 38, der zusammen mit dem beschriebenen
schalenförmigen Behältnis eine Faltschachtel zur Auf-
nahme und zum Anbieten von Esswaren ausbildet. Man
erkennt, dass der Deckel 38 ebenfalls aus einem ein-
stückigen Zuschnitt hergestellt ist. Er besteht aus sechs
Seitenwänden 40, 42, 44, 46, 48, 50, die jeweils über
eine entsprechende Biegelinie miteinander verbunden
sind. Die Seitenwand 40 weist dabei eine Klebelasche
66 zur Verbindung mit der Seitenwand 50 auf. An einem
Ende der jeweiligen Seitenwände sind über Biegelinien
Innenwände 52 ausgebildet, die in zusammengefalte-
tem Zustand des Deckels 38 eine Seitenwandverstär-
kung ausbilden. An einer Innenwand 52 ist ebenfalls
über eine Biegelinie ein sechseckiges Deckelelement
54 ausgebildet, welches wiederum in zusammengefal-
tetem Zustand des Deckels 38 den Deckel 38 nach in-
nen abdeckt. An den den Innenwänden 52 gegenüber-
liegenden Enden der Seitenwände 40, 42, 44, 46, 48,
50 sind jeweils über Biegelinien Laschen 56 angeord-
net, die jeweils eine Ausnehmung 60 ausbilden. Inner-
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halb der Ausbildung 60 sind Verbindungslaschen 58 an-
geordnet, die über Biegelinien wiederum mit zwei je-
weils benachbarten Verschlusslaschen 56 verbunden
sind. Die Verschlusslaschen 56 bilden zusammen mit
den Verbindungslaschen 58 einen rosettenartigen Ver-
schluss. Es ist aber auch möglich, andere Verschlussar-
ten bzw. andere Ausgestaltungen des Deckels zu ver-
wenden.

Patentansprüche

1. Schalenartiges Behältnis aus Karton, Papier oder
dergleichen, insbesondere zur Aufnahme und zum
Anbieten von Esswaren, wobei das Behältnis aus
mindestens drei Seitenwänden (12, 14, 16, 18, 20,
22) und einem Bodenelement (26) besteht, wobei
die Seitenwände (12, 14, 16, 18, 20, 22) aus einem
einstückigen Zuschnitt hergestellt sind und zwi-
schen den Seitenwänden (12, 14, 16, 18, 20, 22)
jeweils zwei mit den jeweiligen Seitenwänden (12,
14, 16, 18, 20, 22) über eine Biegelinie (62, 64) ver-
bundene und miteinander über eine Falzlinie (32)
verbundene Zwischenwände (28, 30) ausgebildet
sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zwischenwände (28, 30) in einem zusam-
mengefaltetem Zustand des Behältnisses jeweils
nach Innen ragen, wobei die Zwischenwände (28,
30) an dem dem Bodenelement (26) gegenüberlie-
genden Ende in der Verlängerung der Falzlinie (32)
mindestens eine nach oben hin offene Ausneh-
mung (34) aufweisen.

2. Behältnis nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Seitenwände (12, 14, 16, 18, 20, 22) in
zusammengefalteten Zustand des Behältnisses ei-
ne erste und zweite Öffnung des Behältnisses mit
einem ersten und einem zweiten Durchmesser aus-
bilden können, wobei der zweite Durchmesser grö-
ßer ist als der erste und der erste Durchmesser zum
erleichterten Aufsetzen eines Deckelelements (38)
und der zweite Durchmesser zur Vergrößerung ei-
ner Einfüll- und Entnahmeöffnung dient.

3. Behältnis nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bodenelement (26) als Dreieck, Quadrat,
als Rechteck oder als regelmäßiges oder unregel-
mäßiges Vieleck ausgebildet ist.

4. Behältnis nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Seitenwände (12, 14, 16, 18, 20, 22) durch
daran angesetzte Klebelaschen (24) mit dem Bo-
denelement (26) verbunden sind.

5. Behältnis nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Seitenwände (12, 14, 16, 18, 20, 22) durch
daran angesetzte Klebelaschen (24) mit dem Bo-
denelement (26) verbunden sind, wobei eine Kle-
belasche als Bodenelement (26) ausgebildet ist.

6. Behältnis nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmung (34) symmetrisch oder
asymmetrisch zur Falzlinie (32) ausgebildet ist.

7. Behältnis nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Länge der Ausnehmung (34) kleiner ist als
die Länge der Falzlinie (32).

8. Behältnis nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmung (34) U- oder V-förmig aus-
gebildet ist.

9. Behältnis nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmung (34) im Bereich des Kon-
takts mit den jeweiligen Seitenwänden (12, 14, 16,
18, 20, 22) und/oder im Bereich der Falzlinie (32)
abgerundet ausgebildet ist.

10. Faltschachtel, insbesondere zur Aufnahme und
zum Anbieten von Esswaren, bestehend aus einem
schalenförmigen Behältnis gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 9 und einem auf das Behältnis auf-
setzbarem Deckel (38).
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